
Joachim Herrmann sichert Unterstützung bei Änderung des Baukammergesetzes zu

Vorstandsmitglied trifft Innenminister

Versicherungssumme begrenzen
Lyssoudis betonte, dass es für Ingeni-
eure und Architekten wichtig sei, die
Leistungen des Versicherers für alle in-
nerhalb eines Versicherungsjahres ver-
ursachten Schäden auf den dreifachen
Betrag der Mindestversicherungssum-
me zu begrenzen.

Die für Steuerberater und Rechtsan-
wälte geltende Regelung, dass die
Mindestversicherungssumme mindes-
tens so oft innerhalb eines Jahres zur
Verfügung stehen muss, wie es Partner
gibt, sei nicht auf Ingenieure und Ar-
chitekten übertragbar. Denn gerade die
Bearbeitung größerer Projekte würde
oft erst durch die Gründung einer Part-
nerschaft ermöglicht. Üblich sei zu-
dem, dass die Bearbeitung eines Auf-
trags partnerschaftlich entsprechend
der Kompetenzen der Partner aufge-
teilt wird.

DDipl.-Ing. (FH) Alexander Lyssoudis,
Vorstandsmitglied der Bayerischen In-
genieurekammer-Bau, traf sich am 
8. Januar 2014 zu einem Gespräch mit
dem bayerischen Staatsminister des
Innern, für Bau und Verkehr, Joachim
Herrmann.

Lyssoudis, der auch Vizepräsident des
Verbands Freier Berufe in Bayern e.V.
(VFB) ist, nutzte gemeinsam mit ande-
ren Vertretern des VFB den Gesprächs-
termin, um mit Staatsminister Herr-
mann über eine Änderung des Archi-
tekten- und Ingenieuregesetzes hin-
sichtlich der Einführung der Partner-
schaftsgesellschaft mit beschränkter
Haftung zu sprechen.

Partnergesellschaftsgesetz
Durch die Neufassung des Partner-
schaftsgesellschaftsgesetzes haben Frei-
berufler die Möglichkeit, eine Gesell-
schaft mit auf das Gesellschaftsver -
mögen beschränkter Berufshaftung zu
errichten. Rechtsanwälte, Steuerbera-
ter und Wirtschaftsprüfer, denen diese
Rechtsform schon jetzt offen steht, ma-
chen von dieser Möglichkeit bereits re-
ge Gebrauch. 

Auch bei Ingenieuren und Architek-
ten ist der Bedarf vorhanden, diese
Rechtsform zu nutzen. Um dies zu er-
möglichen, muss aber zunächst das
Bayerische Baukammergesetz um ent-
sprechende Bestimmungen über die
Berufshaftpflichtversicherungen er-
gänzt werden. 
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Minister sichert Unterstützung zu
Staatsminister Herrmann sicherte den
Anliegen der Kammer seine volle Un-
terstützung zu. Die notwendige Ergän-
zung des Baukammergesetzes soll zü-
gig auf den Weg gebracht werden. Be-
züglich der Haftungssumme werde
man, so Staatsminister Joachim Herr-
mann, eine sinnvolle Lösung finden. 

amt

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Lyssoudis (2. v. l.) war zum Gespräch mit dem bayeri-
schen Innenminister Joachim Herrmann (3. v. l.) eingeladen. Foto: VFB
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Pioniere des Bauwesens
Vortragsreihe „Qualität zählt“ feiert 10-jähriges Bestehen

Über 100 Gäste kamen zur Eröffnung
der Ausstellung Foto: amt

Albert Lohr verwendet als Malmittel
vorrangig Acryl. Die in der Kammer
gezeigten Arbeiten umfassen einen
künstlerischen Werdegang von 15 Jah-
ren. Bereits bei der Ausstellungseröff-
nung wurde das erste Bild verkauft.

Ausstellung läuft bis 30. April
Die Werke von Albert Lohr sind bis zum
30. April 2014 in den Geschäftsräumen
der Bayerischen Ingenieurekammer-
Bau in der Nymphenburger Straße 5 in
80335 München ausgestellt. Sie kön-
nen von Montag bis Donnerstag von 
9 bis 16 Uhr und am Freitag von 9 bis
14 Uhr besichtigt werden. An Sams -
tagen sowie an Sonn- und Feiertagen
sind die Ausstellungsräume geschlos-
sen. Der Eintritt ist frei. amt

Kunstausstellung „90 Tage“ in der Kammer
Werke von Albert Lohr können bis 30. April in der Geschäftsstelle besichtigt werden

AAm Vorabend zum Bayerischen Inge-
nieuretag wurde traditionell auch in
diesem Jahr die jährliche Kunstaus-
stellung der Kammer in den Räumen
der Geschäftsstelle eröffnet.

Über 100 geladene Gäste nahmen beim
Vorabendempfang zum 22. Bayerischen
Ingenieuretag die Kunstwerke in Au-
genschein.

Albert Lohr stellt aus
Mit Albert Lohr konnte die Bayerische
Ingenieurekammer-Bau wieder einen
außergewöhnlichen Künstler für die
jährliche Ausstellung in den Geschäfts-
räumen der Kammer gewinnen. Die
Ausstellung umfasst rund 40 Werke
und trägt den Titel „90 Tage“. 

Klaus von Gaffron, Vizepräsident der
Verbands Freier Berufe in Bayern e.V.,
stellte Albert Lohr und dessen Stil vor. 

DDie Anfänge der heutigen Ingenieur-
baukunst standen im Mittelpunkt der
beiden jüngsten „Qualität zählt“-Ver-
anstaltungen. Das nunmehr 10-jährige
Bestehen der von der Obersten Bau-
behörde initiierten Vortragsreihe gibt
Anlass, die Geschichte der OBB zu be-
leuchten, die Ende des 18. Jahrhun-
derts als Staatsbauverwaltung in Bay-
ern ihren Anfang nahm. 

Zwei Persönlichkeiten, die eng mit der
heutigen Obersten Baubehörde in Ver-
bindung stehen und die Ingenieurbau-
kunst und Architektur in München und
Bayern mitgeprägt haben, sind Carl
Friedrich von Wiebeking und Emanuel
Joseph von Herigoyen, denen je eine
Veranstaltung gewidmet wurde. Der
Leiter der Obersten Baubehörde, MD
Dipl.-Ing. Josef Poxleitner, begrüßte
die Gäste der Auftaktveranstaltung am
11. Februar daher treffend mit den
Worten: „Zukunft ist Herkunft“. 

Ingenieurbaukunst und ihre Vorläufer
Den Rahmen dieser Veranstaltung bil-
dete das Leben und Wirken von Carl
Friedrich von Wiebeking (1762-1842).

Als Königlicher Generaldirektor des ge-
samten bayerischen Wasser-, Brücken-
und Straßenbauwesens war Wiebeking
unter anderem maßgeblich an der Ent-
wicklung der Infrastruktur in München
und Gesamt-Bayern beteiligt. 

Ein Pionier des Ingenieurwesens
Dipl.-Ing. Gerd Karner, Vorsitzender
des Verbands Beratender Ingenieure
(VBI), Landesverband Bayern, würdig-
te in seinem Grußwort die Kompeten-
zen Wiebekings. Dessen Arbeits-
schwerpunkte lagen zunächst im Was-
ser- und Straßenbau. So leitete er un-

ter anderem die Regulierung von Isar
und Inn. Später befasste er sich mit
dem Brückenbau und überspannte z.B.
die Bamberger Regnitz mit einer 
72 Meter langen Brücke. Die Bedeu-
tung Wiebekings für das moderne In-
genieurwesen stellte Dr. Helmut Hilz,
Leiter der Bibliothek des Deutschen
Museums, in seinem Vortrag heraus. 

„Unsere heutige Welt voller techni-
scher Hilfen ist nur durch Ingenieure
wie Carl Friedrich von Wiebeking mög-
lich geworden“, brachte es Kammer-
präsident Dr.-Ing. Heinrich Schroeter
auf den Punkt. pol/amt

Präsident Dr.-Ing. Heinrich Schroeter informierte über den Ingenieur-Pionier Carl
Friedrich von Wiebeking Bilder: eh / Anton Wachsmann



Um Kosten zu sparen und eine zeit-
nahe Auswertung zu ermöglichen, nut-
zen Sie bitte das Onlineformular auf
der Homepage.                                   amt

bayika.de/de/konjunkturumfrage
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GGeschäftsführerin Dr. Ulrike Raczek
berichtet aus der Vorstandssitzung
vom 13. Februar 2014.

Rüge von Vergabeverfahren
Die Kammer unterstützt ihre Mitglieder
bei der Erstellung von Rügeentwürfen
bei vergaberechtlichen Fragen von
grundsätzlicher Bedeutung. Wenn der
vorgebrachte Sachverhalt über den
Einzelfall hinaus geht, übernimmt die
Kammer unentgeltlich das Abfassen
der Rüge. Damit erweitert der Vorstand
sein bisheriges Angebot auf Kosten -
übernahme von Nachprüfungsverfah-
ren auch auf Rügeverfahren.

Der Vorstand ermuntert alle Mitglie-
der sich mit relevanten Fällen an das
Justitiariat der Kammer zu wenden,
wo dann der Sachverhalt geprüft wird.  

Denkmalnetz Bayern
Der Vorstand entscheidet, dem Denk-
malnetz Bayern als Unterstützer beizu-
treten. Als Plattform von Organisatio-
nen und Einzelpersonen möchte das
Denkmalnetz Bayern ehrenamtliches
Engagement in der Denkmalpflege
wecken und fördern. Zum Ansprech-

partner gegenüber dem Denkmalnetz
Bayern wird der Vorsitzende des Ar-
beitskreises Denkmalpflege und Bauen
im Bestand, Dipl.-Ing. (FH) Klaus-Jür-
gen Edelhäuser, ernannt.

Unterstützung der Grundschullehrer
Ab dem Schuljahr 2014/2015 sieht der
Lehrplan der bayerischen Grundschu-
len vor, die Themen Bauen und Kon-
struieren im Heimat- und Sachkunde-
unterricht zu behandeln.

Mit dem Ziel, Arbeitshilfen für den
Unterricht an Grundschulen zu erstel-
len und Unterstützung bei der Fortbil-

Bericht aus dem Vorstand

dung von Lehrern im Bereich Ingeni-
eurwissen anzubieten, beruft der Vor-
stand den Arbeitskreis „Ingenieurthe-
men im Heimat- und Sachkundeunter-
richt“. Zum Vorstandsbeauftragten
wird Dr.-Ing. Ulrich Scholz ernannt.

Neues Positionspapier
Der Vorstand beschließt die Veröffent-
lichung eines Positionspapiers, das
vom Arbeitskreis Energetische Infra-
struktur erarbeitet wurde. Die Kammer
fordert darin die Politik auf, eine klare
und vorhersehbare Strategie zur Ener-
giewende zu verfolgen. rac/amt

Vergabeverfahren, Nachwuchsarbeit und Denkmalpflege

Machen Sie mit: Konjunkturumfrage 2014
Umfrageergebnisse sind für Gespräche mit Politikern bedeutsam

NNur noch bis zum 8. April 2014 läuft
die Konjunkturumfrage 2014 der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau.
Die Kammer ruft alle Mitglieder auf,
sich an der Umfrage zu beteiligen.

Durch ihre jährliche, bayernweite Kon-
junkturumfrage erhält die Kammer ei-
ne aktuelle und solide Datenbasis, mit
der sie sich in der Politik und in der Öf-
fentlichkeit für die Interessen des Be-
rufsstands einsetzen kann. Berichter-
stattungen über die Ergebnisse der
Konjunkturumfrage in den Medien ver-
leihen den Anliegen der bayerischen
Ingenieure zusätzlich Gehör. Es ist da-
her von besonderer Bedeutung, dass
sich möglichst viele Mitglieder an der
Umfrage beteiligen. 

Fakten für Verhandlungen
„Mit Ihrer Teilnahme an der Konjunk-
turumfrage geben Sie uns die Grundla-
ge, die wir brauchen, um uns effektiv
für den Berufsstand der am Bau täti-
gen Ingenieure stark zu machen. Nur
so wissen wir zuverlässig, wie es um
die Auftragslage der Büros bestellt ist,
ob sich der Fachkräftemangel weiter
verschärft hat und ob der Blick der
bayerischen Ingenieure in die Zukunft
generell eher optimistisch oder eher
sorgenvoll ist. Neu hinzugekommen
sind in diesem Jahr Fragen zu interdis-
ziplinären Planungswettbewerben. Bit-
te nehmen Sie sich einige Minuten Zeit
und beteiligen Sie sich an dieser wich-
tigen Umfrage“, so Präsident Dr.-Ing.
Heinrich Schroeter. >

Vorstandsmitglieder und Geschäftsführerin bei der Sitzung Foto: amt

Grafik: Klaus-Uwe Gerhard/pixelio/str



bayern, begrüßt ab 18:30 Uhr die Teil-
nehmer in Münchsmünster. Michael
Becker von der BT BewehrungsTechnik
GmbH informiert über die Produktion
von BAMTEC-Elementen, den Pla-
nungs standard und den Projektablauf.
Eine abschließende Diskussionsrunde
bietet die Möglichkeit zum Austausch
unter Kollegen. Der Eintritt ist frei.

Online-Anmeldung
Bitte nutzen Sie zur Anmeldung das
Online-Formular auf der Website der
Kammer. 
>> www.bayika.de/de/regionen/ober-
bayern

an politische und berufspolitische Vor-
gaben. Gleiches gilt für die Hauptsat-
zung, in der berufliche Rechte und
Pflichten der Mitglieder, die Wahl und
Zusammensetzung der Vorstände, die
Wahl, Einberufung und Geschäftsord-
nung der Vertreterversammlung sowie
deren Ausschüsse bestimmt werden.

Unterstützung durch andere Gremien
Mit wenig Arbeit für unseren Aus-
schuss sind die verschiedenen Ord-
nungen verbunden, die zum Teil von
anderen Ausschüssen oder dem Vor-
stand „gepflegt“ bzw. bearbeitet wer-
den (Beitragsordnung, Entschädi-
gungsordnung, Gebührenordnung,
Schlichtungsordnung, Fort- und Wei-
terbildungsordnung etc.).
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Aus dem Ausschuss für Satzung und Wahlordnung

Gesetze, Satzungen, Ordnungen...
DDie Rechtsgrundlagen der Bayeri-
schen Ingenieurekammer-Bau sind
umfangreich. Sie bedürfen der ständi-
gen Pflege und Überarbeitung und be-
stimmen so maßgeblich die Tätigkei-
ten des Ausschusses Satzung Wahl-
ordnung. Hinzu kommen Aufgaben
aus der Vertreterversammlung sowie
Arbeitsaufträge des Vorstandes.

Das Gesetz zum Schutze der Berufsbe-
zeichnung (Ingenieurgesetz – Ing. G),
vor allem aber das Baukammergesetz
– BaukaG, in dem die Berufsaufgaben,
die Listenführung und insbesondere
die Struktur, die Organe, deren Aufga-
ben und Vertretungen der Bayerischen
Ingenieurekammer-Bau geregelt sind,
bedürfen der permanenten Anpassung

Einige Mitglieder des Ausschusses Satzung und Wahlordnung Foto: bayika

Regionalveranstaltung
Aktuelles zur BAMTEC Bewehrungstechnologie

AAktuelles zur BAMTEC Bewehrungs-
technologie vermittelt der von Dipl.-
Ing. Univ. Markus Amler initiierte The-
mentag am 1. April in Münchsmünster. 

Das BAMTEC Bewehrungssystem wur-
de 1994 von den Kammermitgliedern
Dipl.-Ing. Wilhelm Häussler und 
Dipl.-Ing. Norbert Nieder entwickelt
und  u.a. 2012 in der Kategorie Mittel-
stand mit dem deutschen Innovations-
preis ausgezeichnet.

Funktionsweise von BAMTEC
Dipl.-Ing. Univ. Markus Amler, Regio-
nalbeauftragter der Kammer für Ober-

Mitglieder des Ausschusses

Dipl.-Ing. Karl Schwanz 
(Vorsitzender)
Dipl.-Ing. Univ. Herbert Luy 
(Stv. Vorsitzender)
Ing. Manfred Fakler
Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Ott
Dr.-Ing. Hans-Günter Schneider
Vorstandsbeauftragter: 
Dr.-Ing. Heinrich Schroeter 

Änderung der Wahlordnung
Bei den Wahlen zur Vertreterversamm-
lung und zum Vorstand fungiert der
Ausschuss für Satzung und Wahlord-
nung als Wahlvorstand. Aus den Erfah-
rungen der letzten Wahl ergab sich die
Notwendigkeit, die Wahlordnung und
die Verfahrensanweisungen zu überar-
beiten. Die Beratungen sind abge-
schlossen; in der nächsten Sitzung der
Vertreterversammlung werden die Än-
derungen zur Abstimmung gestellt.

Bis dahin wird auch ein Zwischenbe-
richt oder ggf. die Endfassung zur
Überarbeitung der Berufsordnung vor-
gestellt, über die derzeit im Ausschuss
beraten wird.

Dipl.-Ing. Karl Schwanz

Die Folgen von Bologna

Vom 28. bis 30. März findet gemein-
sam mit der Akademie für Politische
Bildung in Tutzing die Tagung „Die
Folgen von Bologna – Hochschulre-
form zwischen Berufsbezogenheit
und Grundlagenorientierung“ statt.
Die Tagung nimmt die laufenden
hochschulpolitischen Diskussionen
zum Anlass, ein Zwischenfazit zum
Bologna-Prozess zu ziehen, auf be-
stehenden Reformbedarf aufmerk-
sam zu machen und mögliche Lösun-
gen zu diskutieren. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 95 Euro (50 Euro für
Studierende). Anmeldungen bitte an:
r.heinz@apb-tutzing.de
>> www.bayika.de/de/aktuelles



Kulturgüter und Feuerwehreinsatz
In Zusammenarbeit mit dem Landes-
feuerwehrverband Bayern e.V. und der
Feuerwehr München beschäftigt sich
der AK Denkmalpflege und Bauen im
Bestand aktuell mit dem Thema „Kul-
turgüter und Feuerwehreinsatz“. Rund
21.000 Mal werden die Feuerwehren in
Bayern pro Jahr zu Brandeinsätzen ge-
rufen. Besonders bei Baudenkmälern
oder bei Gebäuden, in denen sich wert-
volle Kulturgüter befinden, bedeuten
Brände meist den unwiederbringlichen
Verlust von Kulturgut. 

Der Arbeitskreis plant, eine Publikati-
on zu erstellen, die sowohl Planer als
auch Eigentümer von Objekten mit
wertvollen Ausstattungen anspricht.
Das Ziel besteht zunächst darin, die
Schutzziele der Bayerischen Bauord-
nung zu verdeutlichen. In einem näch-
sten Schritt sollen Hinweise gegeben
werden, wie diese Schutzziele durch
bauliche bzw. organisatorische Maß-
nahmen umgesetzt werden können.
Zur Veranschaulichung dienen zahl -
reiche Fotos und Illustrationen.

Dipl.-Ing. (FH) K.-J. Edelhäuser/amt

Dr.-Ing. Heinrich Schroeter, Präsident
der Bayerischen Ingenieurekammer-
Bau. „Die fundierte Sachkenntnis und
jahrelange Praxiserfahrung der Autoren
hat maßgeblich zum Gelingen dieses
Mammutprojekts beigetragen. Ich bin
sicher: diese Publikation hat das Zeug
dazu, ein Standardwerk zu werden“, so
Schroeter weiter. 

Die Broschüre ist kostenfrei auf der
Website der Kammer erhältlich.

Neue Projekte
Kaum ist das eine Großprojekt erfolg-
reich abgeschlossen, blickt der Arbeits-
kreis Denkmalpflege und Bauen im Be-
stand schon wieder nach vorn und
widmet sich neuen Aufgaben. 
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Baudenkmal und Energie
Broschüre ist jüngstes Arbeitsergebnis des AK Denkmalpflege und Bauen im Bestand

JJüngstes Ergebnis des Arbeitskreises
Denkmalpflege und Bauen im Bestand
ist die neue kostenfreie Broschüre
„Baudenkmal und Energie“.

Die umfangreiche Veröffentlichung
zeigt auf 120 Seiten mit zahlreichen Fo-
tos, Schaubildern und Diagrammen,
worauf bei der energetischen Moderni-
sierung eines Baudenkmals Wert ge-
legt werden sollte. 

Für Planer und Eigentümer
Die energetische Modernisierung eines
Baudenkmals stellt stets eine Einzel -
fallbetrachtung dar. Das Ziel der Pub -
likation ist es, die zentralen Aspekte
des Themengebiets „Baudenkmal und
Ener gie“ sowohl für den Denkmal -
eigentümer als auch für den Planer ver-
ständlich darzustellen. Von der Unter-
suchung des Bestands bis hin zur Kon-
zeption von Verbesserungen werden
die wesentlichen Schritte der energeti-
schen Modernisierung erläutert.

Standardwerk-Charakter
„Diese Broschüre zählt zu den umfas-
sendsten und kenntnisreichsten Ver -
öffentlichungen zum Thema Baudenk-
mal und Energie, die zum heutigen
Stand der Technik erhältlich sind“, sagt

Der Arbeitskreis Denkmalpflege und Bauen im Bestand hat eine neue Broschüre
veröffentlicht: Baudenkmal und Energie Foto: bayika

Mitglieder des Arbeitskreises

Dipl.-Ing. (FH) Klaus-Jürgen Edelhäu-
ser (Vorsitzender)
Dipl.-Ing. Univ. Herbert Luy 
(Stv. Vorsitzender)
Dipl.-Ing. Ernst Georg Bräutigam
Dipl.-Ing. Günther Döhring
Reg.Dir. Wolfgang Karl Göhner 
Dipl.-Ing. (FH) Eduard Knoll
Dr.-Ing. Florian Koch
Dipl.-Ing. (FH) Egon Kunz
Dipl.-Ing. Julia Ludwar M.A. 
Dipl.-Ing. Univ. Mathias Pfeil
Prof. Dr.-Ing. habil. Karl Georg
Schütz
Dr. Bernd Vollmar

Vorstandsbeauftragter: 
Dr.-Ing. Heinrich Schroeter Die neue Broschüre ist kostenfrei bei

der Kammer erhältlich        Bild: bayika

Bayerischer Denkmalpflegepreis:
Anmeldefrist endet am 2. Mai!

Noch bis zum 2. Mai 2014 nimmt 
die Kammer Bewerbungen für den
Bayerischen Denkmalpflegepreis
2014 entgegen. Wer sein Projekt ein-
reichen will, findet alle notwendigen
Unterlagen und Informationen unter:
> bayerischer-denkmalpflegepreis.de



nieurkammer und hat deswegen das
Standpunktpapier verbunden mit ei-
nem Gesprächangebot an den bayeri-
schen Kultusminister Dr. Ludwig Spae-
n le, den ASBau, den 4Ing Akkreditie-
rungsrat, die Bayerische Handwerks-
kammer sowie die IKH für München
und Oberbayern geschickt. 

Sie appellierte darin an die Empfän-
ger, den hohen Qualitätsanspruch an
die Ingenieurskunst als eine der we-
sentlichen Grundlagen für wirtschaft -
liche Erfolge und internationales Anse-
hen auch zum Wohle des Verbrauchers
zu erhalten. 

Ingenieurgesetz regelt das Nötige
Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau
befürchtet, dass der DQR zu einem In-
strument beruflicher Zugangsberechti-
gungen instrumentalisiert werden
könnte und lehnt dies ab. Sie betont in
ihrem Schreiben, dass die Ingenieur-
gesetze der Länder zur Anerkennung
der Berufsqualifikation des Ingenieurs
genügen sollen. 

Das vom Ausschuss Bildung der
Bundesingenieurekammer erarbeitete
und von der BayIKa unterstützte
Standpunktpapier zum DQR ist auf der
Website der Bayerischen Ingenieure-
kammer-Bau einsehbar.              rac/amt

www.bayika.de/de/aktuelles
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Deutscher Qualifikationsrahmen
Standpunktpapier der Bundesingenieurkammer und der Länderkammern

IIm Mai 2013 haben Bund und Länder
einen gemeinsamen Beschluss zur Ein-
führung des Deutschen Qualifikations-
rahmens (DQR) für lebenslanges Ler-
nen unterzeichnet.

Als nationale Umsetzung des Europäi-
schen Qualifikationsrahmens (EQR) für
lebenslanges Lernen soll der DQR die
Besonderheiten des deutschen Bil-
dungssystems berücksichtigen und zur
angemessenen Bewertung und Ver-
gleichbarkeit deutscher Qualifikationen
in Europa beitragen.

Kammern sehen Gefahren des DQR
Was in der Theorie gut klingt, ist jedoch
nicht zwangsläufig auch praxis tauglich.
Die Bundesingenieurkammer und die
Ingenieurkammern der Bundesländer
sehen die Gefahr, dass mit dem DQR
die Realität der Ingenieurberufe nur un-
zureichend abgebildet wird und dies zu
negativen Konsequenzen führen könn-
te. In einem gemeinsamen Standpunkt-
papier zum DQR weisen sie daher auf
mögliche Gefahren für Wirtschaft und
Verbraucher hin.

Die Kammern befürchten, dass
grundlegende Unterschiede beruflicher
Strukturen innerhalb Europas ver-
wischt werden könnten und der An-
spruch des DQR, alle gesellschaftlichen

Bereiche in einer Tabelle abzubilden,
durch eine zu abstrakte Darstellung zu
Beliebigkeit führt. Denn die mensch -
liche Vielfalt lässt sich nicht in eine
mehrstufige monohierarchische Matrix
pressen. 

Durch den monohierarchischen Auf-
bau des DQR wird suggeriert, dass die
jeweils höheren Qualifikationsstufen
die Kompetenzen der niedrigeren bein-
halten. Nach diesem Modell würde ein
Ingenieur automatisch über alle Fach-
kenntnisse eines Bauarbeiters oder Po-
liers verfügen. Die hierarchischen Stu-
fen des DQR können von Facharbeitern
so aufgefasst werden, dass eine beruf-
liche Weiterentwicklung nur durch ein
Studium möglich sei.

Als problematisch wird auch einge-
stuft, dass personale Kompetenzen ge-
genüber Fachkompetenzen unverhält-
nismäßig viel Gewicht erhalten. Im
Standpunktpapier wird zudem kriti-
siert, dass eine leichtfertige Integration
non-formalen bzw. informellen Ler-
nens falsche Zeichen setzt. Diese Lern-
formen sind keinesfalls geeignet, eine
akademische Ingenieursausbildung zu
ersetzen.

Brief an bayerisches Kultusminsterium
Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau
teilt die Bedenken der Bundesinge-

Renommierter Architekturfotograf zeigt Tipps und Tricks im Umgang mit der Kamera

Bau in Szene gesetzt – Fotoworkshop
DDer renommierte Architekturfotograf
Wilfried Dechau bietet am 28. und 
29. März an der Ingenieurakademie
Bayern einen Fotoworkshop an.

Unter dem Motto „Bau in Szene ge-
setzt“ lernen die Teilnehmer die we-
sentlichen Komponenten digitaler Bau-
werksfotografie kennen.

Aufnahmetechnik und Belichtung
Fotos sind vielseitig einsetzbar; man
kann sie beispielsweise nutzen, um für
sich und seine Arbeit zu werben oder
um Bauschäden zu dokumentieren. 

Mit praktischen Übungen anhand
ausgewählter Bauten vermittelt Wil-
fried Dechau sowohl Techniken im
Umgang mit der (Foto-)Kamera als
auch in der weiteren Ver- und Bearbei-
tung der Bilder am Computer. Die Teil-
nehmer erhalten Tipps zur Aufnahme-
technik und zur anschließenden Bild-
bearbeitung. Ausrüstung, Objektive
und ihre Eigenschaften, Belichtung,
Verzerrung und Verwackelung sind
ebenfalls Thema. 

Auf spezielle Begabungen, Fähigkei-
ten und Vorkenntnisse wird individuell
eingegangen.                                      amt

>

Karl-Kling-Sozialfond
Im Jahr 2013 wurden 12.905 Euro an
den Karl Kling Sozialfond der Kam-
mer gespendet wurden.
Unverschuldet in Not geratene Kam-
mermitglieder oder deren Angehöri-
ge können Unterstützung bei dem
durch Spenden finanzierten Karl-
Kling-Sozialfond beantragen. An -
fragen richten Sie bitte schriftlich an
die Geschäftsstelle zu Händen des
Sozial fonds. Diskretion ist selbstver-
ständlich.       amt
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Ferner bin ich direktes Bindeglied
zwischen der Kammerzentrale und der
Hochschule, wenn z.B. besondere Ver-
öffentlichungen wie Fortbildungshin-
weise den Studierenden zugänglich
gemacht werden sollen.

Die Studierenden von heute sind die
Leistungsträger des Berufsstands von
morgen. Als Hochschulbeauftragter
sind Sie ganz nah am Ingenieurnach-
wuchs dran. Wie schätzen Sie die
Wünsche, Sorgen und Ängste der Stu-
dierenden ein? Was treibt sie um?
Prof. Bulicek: Das breite Spektrum un-
seres Berufsfeldes wird oft während
des Studium noch nicht voll erkannt.
Die Studierenden sind dankbar, wenn
man sie über die vielen Möglichkeiten
sowie die Rahmenbedingungen, die
sie nach dem Studium erwarten, auf-
klärt. Dies steht in Zusammenhang mit
der häufigen Sorge, die richtige Wahl
einer Spezialisierungsrichtung inner-
halb der Bachelorausbildung oder ei-
nes Masterstudienganges zu treffen. 

Auch bei der Auswahl der ersten Ar-
beitsstelle wird Hilfe und beratende
Unterstützung gerne angenommen.
Aufgrund der derzeit in unserem Land
herrschenden hervorragenden Arbeits-
bedingungen für Ingenieurinnen und
Ingenieure überwiegt die Freude auf
den beginnenden Berufseinstieg die
Sorgen aber weit.

Einschätzungen des Hochschulbeauftragten der Technischen Hochschule Deggendorf

Interessensvertretung ist bedeutsam
In den nächsten Monaten veröffentli-
chen wir im Wechsel Interviews mit
den Regional- und Hochschulbeauf-
tragten der Kammer. Heute stellen wir
Ihnen Prof. Dr.-Ing. Hans Bulicek vor,
der seit 2011 als Hochschulbeauftragter
an der Technischen Hochschule Deg-
gendorf für die Kammer im Einsatz ist. 

Welchen Stellenwert hat es aus Ihrer
Sicht, dass die Kammer über die Hoch-
schulbeauftragten in direkten Kontakt
mit den Studierenden tritt?
Prof. Bulicek: Berufsständische Organi-
sationen befinden sich während des
Studiums meist noch nicht im direkten
Blickfeld der Studenten. Erst im Laufe
des Berufslebens reift die Erkenntnis,
dass eine zielgerichtete Vertretung
standespolitischer Interessen nach
außen außerordentlich bedeutsam ist.
Die Kammer genießt als öffentlich-
rechtliche Einrichtung den Ruf einer
neutralen Institution, die darauf ausge-
richtet ist, ihre Mitglieder zu beraten,
deren berufliche Belange zu schützen
und die Erfüllung beruflicher Pflichten
zu überwachen. 

Ich halte es für dringend geboten,
die potenziellen späteren Mitglieder
möglichst frühzeitig darauf einzustim-
men, sich verantwortungsvoll und un-
abhängig für die Fortentwicklung un -
se res Berufsstandes einzusetzen. Für
die Stärkung dieses Bewusstseins ist
der direkte Kontakt zwischen den
Hochschulbeauftragten und den Stu-
dentin nen und Studenten ideal.

Wie sieht Ihre Tätigkeit als Hochschul-
beauftragter konkret aus?
Prof. Bulicek: Die Kammer hält regel-
mäßig Veranstaltungen an unserer
Hochschule ab und informiert dabei
über das Tätigkeitsfeld, die Service -
leistungen und den Sinn einer Mitglied-
schaft. Als Hochschulbeauftragter bin
ich Teil dieser Veranstaltungen und ver-
suche dabei, die angehenden Ingenieu-
rinnen und Ingenieure davon zu über-
zeugen, dass nur eine starke Kammer
mit vielen engagierten Mitgliedern un-
seren Berufsstand in angemessener
Weise vertreten und schützen kann. 

Biografisches

Prof. Dr.-Ing. Hans Bulicek ist ge-
schäftsführender Gesellschafter der
bulicek und ingenieure gmbh mit
Sitz in Passau und München. 
Er ist Professor für Stahlbeton- und
Spannbetonbau sowie Brückenbau
an der Technischen Hochschule Deg-
gendorf. Seit 1993 ist er Mitglied der
Bayerischen Ingenieurekammer Bau
und wirkte in der IV., V. und in der
laufenden VI. Vertreterversammlung
als gewähltes Mitglied in verschiede-
nen Ausschüssen mit.

Studierende können zwar noch keine
Kammermitglieder sein, weil die Mit-
gliedschaft ein abgeschlossenes Inge-
nieurstudium erfordert. Sie können
sich aber in die Interessentenliste ein-
tragen lassen und so schon ein wenig
Kammerluft schnuppern. Welche An-
gebote für die Interessenten sind Ihrer
Erfahrung nach besonders attraktiv?
Prof. Bulicek: Sehr gerne nutzen Inte -
ressenten die Möglichkeit, an der einen
oder anderen Fortbildung für in der
Praxis tätige Mitglieder teilzunehmen.
Dies gilt vor allem für Fortbildungsver-
anstaltungen, die einen theoretischen
Hintergrund aufweisen, der direkt an
die aus den Vorlesungen gewonnenen
Erkenntnisse anknüpft. 

Weshalb ist es Ihrer Meinung nach
wichtig, dass die Studierenden früh-
zeitig von der Arbeit der Kammer als
berufsständische Vertretung erfahren?
Prof. Bulicek: Häufig ist den Studieren-
den gar nicht bekannt, dass die Kam-
mer für spätere Mitglieder eine Reihe
von Serviceleistungen bereithält, die
das Arbeitsleben oder aber auch die
Zusammenarbeit mit dem Bauherrn er-
leichtern. Nur wer die näheren Um-
stände genauer kennt, ist geneigt, früh
Mitglied der Kammer zu werden und
damit einen nachhaltigen Beitrag für
die Stärkung des gesamten Berufs-
standes zu leisten.

Das Gespräch führte Sonja Amtmann.

Prof. Dr.-Ing. Hans Bulicek   
Bild: Foto Kaps, Passau
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Recht

Hundertprozentig: 
Honorar für nicht erbrachte Leistungen

4) und Kostenanschlag (Leistungspha-
se 5 bis 7) zu unterscheiden hatte (vgl.
§ 10 Abs. 2 a.F.).

Das OLG Rostock (Urteil v.
02.04.2012, 7 U 29/09) sprach dem Pla-
ner das volle Honorar zu, ohne Abzüge
für nicht erbrachte Leistungen vorzu-
nehmen. Hinsichtlich der Kostenbe-
rechnung befand das Gericht, dass die
Nichtbeauftragung eine Minderung
nicht begründen könne. 

Werden einzelne Grundleistungen
im Rahmen der Beauftragung heraus-
genommen, sei eine Kürzung des Pro-
zentsatzes nur dann geboten, wenn
dem Auftragnehmer wesentliche Teile
von Grundleistungen nicht übertragen
werden. 

Kostenberechnung unwesentlich
Anhaltspunkte dafür, dass die Kos -
tenermittlung vorliegend wesentlich
war und somit zu einer Honorarminde-
rung führt, seien weder dargetan noch
sonst ersichtlich. Vielmehr sei die aus-
drückliche Herausnahme bei der Be-
auftragung ein Indiz dafür, dass diese
Grundleistung für den Bauherrn jeden-
falls zum Zeitpunkt der Auftragsertei-
lung nicht von besonderem Interesse
war und hierauf habe verzichtet wer-
den können.

EEs gibt Urteile, über die man sich är-
gern muss, weil sie einfach falsch sind.
Wenn es aber stimmt, dass sich im
Laufe des Lebens alles einmal aus-
gleicht, müsste es auch den umge-
kehrten Fall geben: ein begünstigen-
des Urteil, das aber eigentlich falsch
ist.

Nun liegt die Frage, was richtig und
falsch ist, zumeist im subjektiven Emp-
finden des Betrachters, zumal nach
Verkündigung eines Urteils gewöhn-
lich beide Meinungen im Gerichtssaal
anzutreffen sind. Das dürfte auch in
folgendem Fall so gewesen sein:

Keine Kostenermittlungen
Ein Bauherr hatte noch im zeitlichen
Geltungsbereich der HOAI 1996 einen
Ingenieur mit den Leistungen der Bau-
planung und Bauleitung zur Errichtung
seines Einfamilienhauses beauftragt.
Dabei war u.a. vereinbart worden, dass
eine Kostenberechnung nicht notwen-
dig sei. Wegen eines Zerwürfnisses der
Vertragsparteien kündigte der Bauherr,
als sich der Ingenieur noch in der Bear-
beitung der Leistungsphase 7 befand.
Da noch nicht alle Bauleistungen aus-
geschrieben und vergeben waren, gab
es zunächst auch keinen Kostenan-
schlag. 

Volles Honorar
Zu den Streitpunkten, die vor Gericht
landeten, zählte auch die Frage, ob der
Auftragnehmer ein ungekürztes Hono-
rar für die Leistungsphase 3 verlangen
konnte, wenn doch die Kostenberech-
nung nicht beauftragt war. Auch den
anteiligen Honoraranspruch für die Er-
stellung des Kostenanschlags machte
der Bauherr dem Planer streitig. Tat -
sächlich war es so, dass der Ingenieur
sowohl eine Kostenberechnung als
auch einen Kostenanschlag aufgestellt
hatte, beides aber erst im Zusammen-
hang mit der Erstellung der Schluss -
rechnung, die nach HOAI 1996 noch in
die anrechenbaren Kosten nach Kos -
tenberechnung (Leistungsphase 1 bis

Urteil widerspricht HOAI
Woher das Gericht seine Prämisse be-
zieht, bei nicht beauftragten Grundleis -
tungen komme es darauf an, ob die
Leistung wesentlich sei, bleibt im Ver-
borgenen. Die HOAI selbst regelt näm-
lich in § 5 Abs. 2 a.F. ebenso wie jetzt
in § 8 Abs. 2 etwas anderes. 

Danach darf für die übertragenen
Grundleistungen nur ein Honorar be-
rechnet und vereinbart werden, das
dem Anteil der übertragenen Grund -
leis  tungen an der gesamten Leistungs-
phase entspricht, wenn dem Auftrag -
nehmer nicht alle Grundleistungen ei-
ner Leistungsphase übertragen wer-
den. Entsprechendes gilt, wenn dem
Auftragnehmer wesentliche Teile von
Grundleistungen nicht übertragen wer-
den. 

Eine Honorarkürzung bei Nichtüber-
tragung ist also der Regelfall und hat
nur dann zu unterbleiben, wenn für 
den konkreten Auftrag die nicht über-
tragene Leistung objektiv gar nicht er-
bracht werden kann, weil sie schlicht
nicht anfällt, so etwa dann, wenn mit
Behörden nicht verhandelt werden
kann, weil es nichts zu verhandeln gibt.
Eine Kostenberechnung kann aber im-
mer aufgestellt werden.

Aus der Nichtbeauftragung selbst zu
schließen, dass die Kostenberechnung
dennoch bedeutungslos und daher kei-
ne Honorarkürzung nach sich zieht,
wirkt zirkulär und kann als Begründung
nicht überzeugen.

Noch nicht alle Leistungen erbracht
Auch das Honorar für die Leistungs-
phase 7 blieb ungekürzt, denn den Kos -
tenanschlag habe der Planer ja auch 
erstellt. Den Einwand des Bauherrn,
dieser sei erst verspätet im Rahmen
der Honorarabrechnung erfolgt, ließ
das Gericht deshalb nicht gelten, weil
der den Leistungsphasen 5 bis 7 zu
Grunde zu legende Kostenanschlag je -
denfalls dann nicht vor Beginn der 
Bauausführung aufgestellt werden 
könne, wenn – wie vorliegend – Aus -
schreibung und Vergabe nach Einzelge -

Nicht alle Leistungen wurden erbracht
Bild: Carlo Schrodt / pixelio.de
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Recht in Kürze
> Die in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen eines Ingenieurs ent -
haltene Verkürzung der Verjährungs-
frist für Gewährleistungsansprüche
für auf Bauwerke bezogene Planungs-
und Überwachungsleistungen auf
zwei Jahre ist auch bei Verwendung
gegenüber einer Juristischen Person
des öffentlichen Rechts unwirksam
(BGH, Urteil v. 10.10.2013, VII ZR
19/12 – BauR 2014, 127).

> Zahlt der Besteller nach versehent-
lich vollständiger Zahlung des
Werklohns an den Unternehmer die
Bauabzugsteuer an das Finanzamt,
trifft den Unternehmer eine aus dem
Vertragsverhältnis resultierende Ne-
benpflicht, diesen Betrag an den Be-
steller zu erstatten (BGH, Urteil v.
26.09.2013, VII ZR 2/13 – BauR 2014,
99).

> Eine auf einem bestehenden Ge-
bäude installierte Photovoltaikanlage
stellt für sich gesehen kein eigen-
ständiges Bauwerk dar, da es sich
dabei nicht um eine mit dem Erd -
boden fest verbundene unbeweg -
liche Sache handelt. Vielmehr liegt
lediglich ein Baustoff vor, nämlich ei-
ne Sache, welche üblicherweise für
ein Bauwerk verwendet wird und
vorliegend auch entsprechend ein-
gesetzt wurde. Diesbezüglich ver-
jähren die Mängelansprüche in einer
Frist von zwei Jahren nach § 438
Abs. 1 Nr. 3 BGB (OLG Oldenburg,
Urteil v. 22.01.2013, 2 U 47/12 – BauR
2013, 1900).

> Ist die Rücknahme eines Antrages
auf Vergabenachprüfung erkennbar
auf unzureichende Informationen 
im Vorabinformationsschreiben nach 
§ 101a GWB zurückzuführen, weil
Ausschlussgründe erstmals im Ver-
gabenachprüfungsverfahren mitge-
teilt werden, so entspricht es der Bil-
ligkeit, dem Auftraggeber die Kosten
des Verfahren aufzuerlegen (VK
Sachsen, Beschl. v. 15.03.2013 –
1/SVK003-13).

eb

werken entsprechend dem Baufort-
schritt erfolgten und der Vertrag zu ei-
nem Zeitpunkt beendet werde, in dem
noch nicht sämtliche Leistungen der
Leistungsphase 7 erbracht worden
sind.

Wenig überzeugend
Auch damit kann das Oberlandesge-
richt nicht überzeugen. 

Kostenermittlungen sind nach der
Rechtsprechung des BGH (BauR 2005,
400) grundsätzlich in den Leistungs-
phasen zu erbringen, denen sie in der
HOAI zugeordnet sind. Daher hätte der
Kostenanschlag im zeitlichen Zusam-
menhang mit der Leistungsphase 7 er-
bracht werden müssen. 

Weil dazwischen aber die auftrag -
geberseitige Kündigung fiel, gehört
diese Grundleistung zu den infolge
vorzeitiger Vertragsbeendigung entfal-
lenen Leistungspflichten. Ein Honorar
für nach Kündigung nicht mehr er-
brachte Leistungen steht dem Planer
zwar auch zu (§ 649 Satz 2 BGB), aller-
dings muss er sich insoweit ersparte
Aufwendungen und anderweitigen Er-
werb anrechnen lassen. Zu dieser Dif-
ferenzierung und ihren Folgen lässt
sich das Urteil jedoch nicht aus.

GGenaues Bauen ist wichtig, allerdings
gelten dabei Toleranzen, welche in der
DIN 18202 festgelegt sind. Was es mit
den Inhalten dieser DIN auf sich hat,
wird kompetent in der dritten Auflage
des Kommentars „Toleranzen im Hoch -
bau“ von Ertl beschrieben. 

Alle Textteile der Norm werden ver-
ständlich und mit über 560 anschau -
lichen Abbildungen unterlegt darge-
stellt. Über die Kommentierung verteilt
findet sich der gesamte Wortlaut der
Neufassung mit farblicher Hervorhe-
bung abgedruckt. Dabei werden auch
die jüngsten Änderungen der DIN
18202 aufgegriffen. 

In drei Teile gegliedert
Das Werk gliedert sich in drei Teile: Im
Teil A „Kommentar zur DIN 18202“ er-
läutert der Autor ausführlich die aktuel-
le „Toleranz-Norm“. Zahlreiche Zeich-

nungen und Fotos erleichtern die An-
wendung in der Praxis. 

Der Teil B widmet sich dem „Planen
und Bauen mit Toleranzen“ und den
besonderen Anforderungen an die Ge-
werkeschnittstellen im Roh- und Aus-
bau. 

Der Teil C „Genauigkeitsanforderun-
gen in den Gewerken“ ist als Nach-
schlagewerk konzipiert. Für die wich-
tigsten Gewerke des Roh- und Aus-
baus sind darin alle Grenzwerte über-
sichtlich zusammengestellt, die sich
über die DIN 18202 hinaus auch aus ei-
ner Vielzahl weiterer, gewerkespezifi-
scher Regelwerke wie ATV-Normen der
VOB/C und der Eurocodes ergeben.

eb
Ertl, Toleranzen im Hochbau
Kommentar zur DIN 18202
Rudolf Müller Verlag
3. Aufl. 2013, 566 Seiten; 79,- EUR
ISBN: 978-3-481-03030-8

Buchtipps

Auf Entscheid beziehen
Unterm Strich also ein hundertprozen-
tiges Honorar für die Leistungsphasen
3 und 7. Auch wenn die Urteilsgründe
nicht überzeugen, handelt es sich je-
denfalls um ein Verdikt, auf das sich In-
genieure künftig beziehen können,
wenn das Honorar wegen nicht beauf-
tragter Grundleistungen gekürzt wer-
den soll. Ob aber dann im eigenen
Streitfall das zur Entscheidung berufe-
ne Gericht die Begründungen des OLG
Rostock für richtig hält, das steht hun-
dertprozentig nicht fest. eb

Kostenfreie Rechtsberatung

Haben Sie eine juristische Frage?
Das Justitiariat der Kammer steht Ih-
nen unter der Telefonnummer 089
419434-24 bzw. -15 gerne für Aus-
künfte zur Verfügung. Die Erstbera-
tung ist bis zum Umfang von einer
Stunde kostenfrei. Beratungen ab ei-
ner Stunde werden Kammermitglie-
dern zu dem ermäßigten Satz von 35
Euro je halbe Stunde in Rechnung
gestellt. Anfragen werden im Regel-
fall innerhalb von maximal zwei Wo-
chen beantwortet.                           amt
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Studien von Instituten für Bildungs-
forschung decken sich in etwa mit dem
Bild, das sich aus den obigen Klausur -
auswertungen ergibt. Danach sind et-
wa 3 % eines Jahrganges hervor -
ragend und maximal weitere 6 % sehr
gut, Top-Ten-Regel. Dieser Vergleich
verdeutlicht den eklatanten Unter-
schied der derzeitigen Bewertung zum
ECTS-Sys tem. Studierende, die im al-
ten System ein Ausreichend erzielt hät-
ten, können nach dem neuen System
ein Gut erhalten. 

Messlatte wird flexibel
Wegen dem relativen Ranking inner-
halb des Jahrgangs sind somit von
Jahrgang zu Jahrgang zwei Meter
nicht gleich zwei Meter. Die Höhe der
Hochsprunglatte wird dem jeweiligen
Jahrgang angepasst. Das ist weder na-
turwissenschaftlich noch sportlich be-
greifbar. Jeder Jahrgang bringt bei ei-
ner Anzahl Studierender, die einer re-
präsentativen Gruppe entspricht, zwar
grundsätzlich die gleichen Vorausset-
zungen mit, erbringt aber nicht die
gleichen Leistungen. Das liegt an grup-
pendynamischen Faktoren wie Erfah-
rungsweitergabe, Zugpferde, Atmos-
phäre u.s.w. Das ECTS-Bewertungs -
sys tem könnte sogar dazu führen, dass

Kammer-Kolumne in der Bayerischen Staatszeitung

IIn der aktuellen Kammerkolumne in
der Bayerischen Staatszeitung kriti-
siert der 2. Vizepräsident der Kammer,
Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert Gebbeken,
das System der „relativen Noten“.

Immer mehr Fakultäten stellen ihr Be-
notungssystem auf die relative Beno-
tung um, damit sie international ver-
gleichbar wird. Was bedeutet das für
uns in Deutschland? Notensprünge um
bis zu zwei Noten hin zu besseren No-
ten. 

Bewertungssystem verändert sich
Die Studierenden werden nicht sprung-
haft besser, sondern nur anders bewer-
tet. Wie funktioniert das System mit re-
lativen Noten? 

Neben den Anrechnungspunkten
(Credit Points), die lediglich den Studi-
enverlauf und die Arbeitsbelastung be-
schreiben, gibt es die ECTS Bewer-
tungsskala. Sie bewertet den Erfolg re-
lativ zur Vergleichsgruppe, die bestan-
den hat. Das heißt, dass es in Zukunft
einen absoluten Maßstab nicht mehr
gibt. Bei der Beurteilung nach den be-
standenen ECTS-Noten A-E, die 100
Prozent darstellen, zählen die durchge-
fallenen Studenten nicht mehr mit. Da-
durch ergibt sich ein verzerrtes Bild in-
nerhalb der Vergleichsgruppe. 

10 % per Definition „hervorragend“
Wie wird nun berechnet? Die Durchge-
fallenen werden gestrichen. Die Be-
standenen werden zu 100 % gesetzt.
Von ihnen bekommen per Definition 
10 % die Note A (hervorragend), 25 %
die Note B (sehr gut), 30 % die Note C
(gut), 25 % die Note D (befriedigend)
und 10 % die Note E (ausreichend). In
Zukunft erhalten also 65 % der Studie-
renden die Noten hervorragend bis
gut. Bisher waren es im Bauingenieur-
wesen etwa 21 %. Zur Verdeutlichung
habe ich mir die Noten in der Statik
von drei Hochschulen über drei Jahre
besorgt. Dieser Vergleich zeigt: Die No-
te „hervorragend“ gab es bisher nicht,
sehr gut 4,4 % (jetzt 35 %), gut 16,5 %
(jetzt 30 %), befriedigend 38,5% (jetzt
25 %), ausreichend 40,4 % (jetzt 10 %). 

Relative Noten
sich ein Jahrgang abspricht, die Leis -
tung zu verweigern, und trotzdem wür-
den die besten 10 % der Bestandenen
die Note "hervorragend" erhalten! 

Bulimie-Lernen
Darüber hinaus gibt es keine Ab -
schluss prüfung mehr, wie die Diplom-
prüfung eine war. Zur Diplomprüfung
musste man das im ganzen Studium
gelernte Wissen in seinen Zusammen-
hängen noch einmal abschließend ler-
nen. Heute ist das anders. Die einzel-
nen Module werden studienbegleitend
abgeprüft und deren Inhalte dann
schnell vergessen. Bulimie-Lernen
sagt man heute dazu. Darüber hinaus
sind erste Hochschulen bereits dazu
übergangen, Fakultäten und Professo-
rinnen und Professoren für hohe Er-
folgsquoten zu belohnen. Bei W-Pro-
fessuren ist das wegen der Zulagen
gehaltsrelevant. Was glauben Sie, lie-
be Leserin und lieber Leser, wie die Be-
troffenen auf diese Anreize reagieren? 

Was können Arbeitgeber nun zur Be-
wertung der Noten tun? Sie müssen
darauf achten, dass im Zeugnis neben
der Note die Prozentzahl angegeben
ist, die erreicht wurde. Steht dort etwa
„Gut“ – 60 %, dann ist das nach heuti-
ger Bewertung ein „Ausreichend“. Viel
stärker als früher müssen Arbeitgeber
Absolventen testen. Erste Arbeitgeber
haben Einstellungsprüfungen einge-
führt. Ein Armutszeugnis für Hoch-
schulen. 

Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert Gebbeken

Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert Gebbeken
Foto: Birgit Gleixner
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Ingenieurakademie Bayern Jetzt online anmelden:  www.ingenieurakademie-bayern.de

Bauwerksprüfung, Instandsetzung von Betonbauteilen und ein Fotoworkshop

Bauwerksprüfung Hochbau
Neben den Grundzügen der VDI Richtlinie 6200 und statischen konstruktiven
Schadensursachen gehen Referenten aus der Ingenieur- und Sachverständigen-
Praxis auf die Besonderheiten bei Stahlbauten, Stahl-/Spannbeton sowie Holzkon-
struktionen ein. 20 Fortbildungspunkte

24.-26.03.2014 L 14-08
Beginn: Mo, 10.15 Uhr 
Kosten: €€ 630,-
Ort: Feuchtwangen

21.-22.03.2014 W 14-13
Dauer.: 09.00 - 16.30 Uhr 
Kosten: Mitglieder  €€ 445,-

Nichtmitglieder  €€ 500,-
Ort: Würzburg

Anmeldung:
Online über unsere Internet-Seite
www.ingenieurakademie-bayern.de
oder per Fax
089 419434-32

Ihr Team der Ingenieurakademie:   
Marion Köck, Tel.: 089 419434-36,
m.koeck@bayika.de
Rada Bardenheuer, Tel.: 089 419434-31,
r.bardenheuer@bayika.de

* Diese Fortbildung ist nach der Fort-
und Weiterbildungsordnung als allge-
mein berufsbezogene Fortbildung mit
bis zu 8 Fortbildungspunkten anrech-
nungsfähig. 

Workshop für die Erstellung von Brandschutznachweisen 
Im Workshop werden die grundsätzlichen Anforderungen an die Erstellung von
Brandschutznachweisen erläutert und in praktischen Übungen vertieft. Die Teil-
nehmer arbeiten dabei in Kleingruppen; die Ergebnisse werden im Anschluss be-
sprochen. 16 Fortbildungspunkte

Akquise: (k)eine leichte Baustelle!
Wie präsentieren Sie sich und Ihr Unternehmen erfolgreich? Womit erreichen Sie
Ihre Auftraggeber und auch neue Zielgruppen? Diese Fragen werden im Work -
shop anhand von Beispielen aus der Praxis vermittelt und trainiert.

14,5 Unterrichtseinheiten*

Abrechnung und Aufmaß im Tief- und Erdbau nach VOB/B und VOB/C
Der Workshop erweitert baubetriebliche sowie (bedingt) juristische Kenntnisse
und vermittelt den Teilnehmern, Abrechnungsunterlagen nachvollziehbar und
prüffähig zu erstellen sowie die Abrechnung zu prüfen.          8 Fortbildungspunkte

Typische Bauschäden im Bild: 
erkennen – bewerten – vermeiden – instand setzen
Das Seminar zeigt anhand typischer Schadensbeispiele aus dem Hochbau auf, wie
aus äußeren Schadensmerkmalen Hinweise auf die Ursachen gewonnen werden
können. So können die Bedeutung des Schadens und Maßnahmen zur Instandset-
zung und Schadensvermeidung eingeschätzt werden. 8 Fortbildungspunkte

Instandsetzung von Betonbauteilen nach ZTV-ING und Rili-SIB 
Im Workshop wird ein Instandsetzungskonzept für ein Ingenieurbauwerk (ZTV-
ING) und für ein Parkhaus bzw. eine Tiefgarage (Rili-SIB) erstellt. Auch die Erfas-
sen des Ist-Zustands und die Schadensanalyse sind Thema.

16 Fortbildungspunkte

Bau in Szene gesetzt – Fotoworkshop
Mit praktischen Übungen anhand ausgewählter Bauten vermittelt der Workshop
sowohl Techniken im Umgang mit der (Foto-)Kamera als auch in der weiteren Ver-
und Bearbeitung der Bilder am Computer. 13,75 Unterrichtseinheiten*

21.-22.03.2014 W 14-14
Dauer: 09.30 - 17.00 Uhr   
Kosten: Mitglieder  €€ 565,-

Nichtmitglieder  €€ 700,-

25.03.2014 W 14-15
Dauer: 09.00 - 17.00Uhr
Kosten: Mitglieder  €€ 295,-

Nichtmitglieder €€ 350,-

02.04.2014 V 14-07
Dauer: 10.00 - 17.00 Uhr 
Kosten: Mitglieder  €€ 295,-

Nichtmitglieder  €€ 370,-
Ort: Würzburg

27.-28.03.2014 W 14-16
Beginn: Do, 09.00 Uhr
Kosten: €€ 470,-
Ort: Feuchtwangen

28.-29.03.2014 W 14-17
Beginn: Fr, 10.00 Uhr
Kosten: Mitglieder  €€ 350,-

Nichtmitglieder  €€ 400,-

01.04.2014 W 14-18 
Dauer: 09.00 - 17.00 Uhr
Kosten: Mitglieder  €€ 295,-

Nichtmitglieder  €€ 350,-

Ausgleichsberechnung von BGK und AGK
Im Seminar werden Möglichkeiten einer ergebnisorientierten Ausgleichsberech-
nung aufgezeigt. Es werden Grundlagen der Kalkulation wie Verteilung von BGK,
AGK, Wagnis und Gewinn vermittelt. Auch Nachtragsformen beim VOB-Einheits-
preisvertrag werden behandelt. 8 Fortbildungspunkte
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Dr. rer. nat. Harald Will, München
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Wolf, 
Kirchheim b. München

Neue Pflichtmitglieder seit dem
26.02.2014:
Dipl.-Ing. Andreas Bayer, München
Dipl.-Ing. Univ. Uwe Göttl, Grafenau
Dipl.-Ing. (FH) Mathias Obergrießer M.
Eng., Nittendorf
Dipl.-Ing. (FH) Claus Pohlmeyer, 
Kaufbeuren
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Reinhardt, 
Freystadt

Unterschleißheim
Dipl.-Ing. (FH) Michael Hilger M. Eng., 
München
Dipl.-Ing. (FH) Maximilian Jakob, 
Miesbach
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Kehl, Estenfeld
Dipl.-Ing. (FH) Harald Kilian, Weiden
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Kisyma, 
Konzell
Tobias Kitzendorf B.Eng., München
Dr.-Ing. Bernd Köck, Deggendorf
Dipl.-Ing. (FH) Franz Kolb, Kitzingen
Dipl.-Ing. (FH) Michael Kolb, Lindau
(Bodensee)
Ing. Eva Lang, Halblech
Dipl.-Ing. (FH) Walter Mühlbauer MBA, 
Regensburg
Dipl.-Ing. Peter Neumann, Nürnberg
Dipl.-Ing. (FH) Florian Roß, München
Mohammad Saeidanbari M. Sc., 
B. Eng., München
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Schieh-Schnei-
der, München
Torsten Simon B. Eng., Pommelsbrunn
Dipl.-Ing. Univ. Florin Sirbu, München
Maximilian Weiß B. Eng., München

Herzlich willkommen!

Unsere neuen Mitglieder
Zum 27.02.2014 hat die Bayerische In-
genieurekammer-Bau 6.283 Mitglieder. 
Wir heißen alle neuen Mitglieder herz-
lich in der Kammer willlkommen.

Neue Freiwillige Mitglieder seit dem
13.02.2014:
Andreas Beyer B. Eng., Gmund a. Te-
gern see
Dipl.-Ing. Jens Bings, Neumarkt i. d.
OPf.
Dipl.-Ing. (FH) Rafael Botsch, 
Rosenheim
Josef Danner B. Eng., Gerzen
Dipl.-Ing. (FH) Mehmet Ergin, München
Johannes Fast M. Sc., Bad Tölz
Dipl.-Ing. Univ. Stephan Fleischmann, 
London
Dipl.-Ing. Univ. Johannes Frühauf,
München
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Fuchs, München
Tanja Geyer B. Eng., Geisenfeld
Dipl.-Ing. (FH) Gabriela Gottwald,
Feuchtwangen
Dipl.-Ing. (FH) Horst Grella, Willmering
Christina Hackenberg M. Sc., 

Genaue Bezeichnung des Leistungsempfängers gefordert

Vorsteuerabzug
BBei Umsatzsteuersonderprüfungen
und Betriebsprüfungen werden Ein-
gangsrechnungen regelmäßig mehr
oder weniger intensiv auf formale
Richtigkeit hin überprüft. Für den Vor-
steuerabzug benötigen Sie eine ord-
nungsgemäße Rechnung. Eine solche
muss unter anderem den vollständi-
gen Namen und die vollständige An-
schrift des Leistungsempfängers ent-
halten.

In seinem Urteil entschied der Bundes-
finanzhof, dass einer Grundstücksge-
meinschaft mangels ordnungsgemäßer
Rechnung kein Vorsteuerabzug zu ge-
währen ist, wenn nur einer ihrer Ge-
meinschafter Leistungsempfänger und
die Rechnung nur an ihn adressiert ist.
Einer Grundstücksgemeinschaft stehe
der Vorsteuerabzug aus Rechnungen
für Modernisierungs- und Instandhal-

tungsmaßnahmen eines Wohn- und
Geschäftshauses nicht zu, 

• wenn nach außen nur einer der Ge-
meinschafter als Vertragspartner
auftritt,

• ohne offenzulegen, dass er auch im
Namen der anderen Gemeinschaf-
ter handelt, und

• wenn die Rechnungen nur an ihn
adressiert sind.

Hinweis:
Unternehmer sollten Eingangsrech-
nungen stets auf formale Richtigkeit
überprüfen und ggf. eine neue, formal
nicht zu beanstandende Rechnung
vom leis tenden Unternehmer verlan-
gen.
(BFH, Urt. v. 23.09.2009 – XI R 14/08)

Thomas Jäger
www.lm-partner.de>

Umzug der Geschäftsstelle

Da der Mietvertrag für die Geschäfts-
räume der BayIka-Bau zum Jahres -
ende ausläuft, wurde der Vorstand
von der Vertreterversammlung mit
der Suche neuer Geschäftsräume be-
auftragt. Inzwischen hat der Vorstand
geeignete Räumlichkeiten angemie-
tet. Bei deren Wahl wurde neben der
guten Lage und Erreichbarkeit beson-
ders auch Wert darauf gelegt, dem
deutlich gestiegenen Bedarf an Ge-
schäfts- sowie Sitzungsräumen für
die Gremien zu entsprechen. Auch für
die Fortbildungsveranstaltungen der
Ingenieurakademie Bayern, die in den
vergangenen fünf Jahren ihre Teil-
nehmerzahl verdoppelt hat, steht nun
mehr Platz zur Verfügung. 
Zum 3.11.14 wird der Sitz der Ge-
schäftsstelle der BayIka-Bau in das
„forum am Hirschgarten“ in Mün-
chen verlegt. Wir werden zu gegebe-
ner Zeit ausführlicher informieren. rac

Terminhinweis:
Beitragserhebung 2014

Anfang März, in der Kalenderwoche
10, erhebt die Bayerische Ingenieure-
kammer-Bau die Mitgliedsbeiträge
für das Jahr 2014.
Für Mitglieder, die am SEPA-Last-
schriftverfahren teilnehmen, erfolgt
die Abbuchung des Beitrags Anfang
April in der Kalenderwoche 14.
Für Rückfragen steht unser Finanz -
referat Ihnen unter der Telefonnum-
mer 089 419434-11 bzw. -19 gerne
zur Verfügung. kf


